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Jugendgruppen aus 19 Ortschaften haben sich zur 72-Stunden-Aktion im Landkreis Biberach angemeldet und Ihr seid dabei. Insgesamt werden 500 Jugendliche den Landkreis vom 3. - 6. Oktober 2002 in Bewegung bringen und mit viel Kreativität und Engagement ihr Lebensumfeld verbessern.

Die 72-Stunden-Aktion ist eine Riesenchance für Euch, das Image der Jugendlichen und der Jugendarbeit aufzupolieren. Es sollen alle hören, dass Ihr Euch sozial engagiert, dass Ihr bereit seid, Euch für andere einzusetzen, dass Ihr so eine Herausforderung bewältigen könnt. 

Diese Broschüre soll für Euch in den nächsten Wochen eine Hilfe sein, damit Ihr am 3. Oktober bestmöglichst vorbereitet in die Aktion startet. Wir wollen in dem Heft männliche wie weibliche Interessierte gleichfalls ansprechen. Damit es jedoch leichter zu lesen ist, schreiben wir in der „er“ Form. Die Frauen wollen uns verzeihen.
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Allgemeine Infos zur 72 Std. Aktion

1.1. Wer ist dabei?

Die große Resonanz und die darauf erfolgte Anzahl der eingegangenen Anmeldungen hat uns wirklich überrascht und erfreut. An 19 Orten im ganzen Landkreis Biberach schuften Jugendliche vom 3. bis 6. Oktober für die Gemeinschaft. Manche haben sich als geschlossene Jugendgruppe angemeldet, andere werden gemeinsam mit anderen Jugendgruppen als Dorfgemeinschaft die Aufgabe bewältigen. Die teilnehmenden Ortschaften und Jugendgruppen/Jugendgemeinschaften sind:

	Vereinsgemeinschaft Egelfingen
	KLJB Binzwangen
	Wanderfreunde Sinningen

	Jugendgemeinschaft Uttenweiler
	Jugendgemeinschaft Otterswang
	KLJB Mittelbiberach

	BdL Winterstettenstadt
	KLJB Hochdorf
	M-Pire Biberach

	Jugendgruppe Schemmerhofen
	Pfarrjugend u. Jugendraum Sulmingen
	Offene Jugendarbeit Eberhardzell

	KLJB Mittelbuch
	Jugendgemeinschaft Reinstetten
	Kolpinggruppe Füramoos

	Jugendgruppen Laupheim
	Kath. Pfarrjugend Ochsenhausen
	KLJB und Bürgersöhne Betzenweiler

	Café 7 Berkheim
	
	



1.2. Arbeitszeit

Die Arbeitszeit während der 72 Stunden ist Eure Sache. Im Einzelfall hängt es natürlich vom jeweiligen Projekt ab, d.h. bei einigen Projekten könnt Ihr den Schlafsack mitbringen und vor Ort schlafen, wenn Ihr das wollt. Ihr könnt alle gemeinsam arbeiten oder Schichtbetrieb einführen, Ihr könnt im Stehen schlafen oder überhaupt nicht. Eurer Freiheit sind wenig Grenzen gesetzt. Wichtig ist nur: am 6. Oktober, 18.00 Uhr ist Schluss und das Projekt erfolgreich abgeschlossen! 

1.3. Essen 

Dasselbe gilt fürs Essen: Ihr könnt Ravioli überm Gaskocher heiß machen, fasten oder Euch von Mutters rollendem Bistro rundum versorgen lassen. Ihr könnt Euch jede erdenkliche Hilfe (auch schon im Vorfeld) organisieren. Fallt halt nicht vom Fleisch

1.4. Organisation/Arbeitseinteilung 

Ihr müsst Euch während der 72 Stunden komplett selbst organisieren. Und dies bedeutet: Aufgaben verteilen, Pläne zeichnen, einkaufen gehen, schaffen, kochen, schlafen, etc. 

Bei der Arbeitseinteilung wird Euch der Ansprechpartner vor Ort helfen, wenn Ihr diese Hilfe wünscht. Er kennt das Projekt schon vorher und kann Fragen klären. Er hat sicher auch den einen oder anderen Tipp parat, wie man die Arbeit am besten organisiert.

1.5. Ansprechpartner vor Ort 

Jede Gruppe hat einen Ansprechpartner vor Ort. Den Namen des Ansprechpartners erfahrt Ihr bei Bekanntgabe der Aufgabe am 3. Oktober. In manchen Gemeinden wird dies der Geheimagent sein, in anderen eine außen stehende Person. Er wird mit Euch zum Einsatzort gehen und auf jeden Fall so lange bleiben, bis klar ist, was genau Ihr machen müsst. Betrachtet ihn als freundlichen Helfer. Er unterstützt Euch, wenn Ihr Hilfe braucht, er kann Tipps geben, wo Ihr Material herbekommt oder wen Ihr fragen könntet. Aber er ist nicht Chef und er wird Euch auch nicht die Arbeit abnehmen. Er wird Euch seine Telefonnummer geben, so dass Ihr ihn jederzeit anrufen könnt. 

1.6. Schulbefreiung

Viele Schulen im Landkreis Biberach haben am 4. Oktober 2003 einen beweglichen Ferientag. In den folgenden Schulen ist dies leider nicht der Fall: GHWRS Bad Schussenried, RS Bad Schussenried, HWRS Ochsenhausen, RS Ochsenhausen, FÖS Ochsenhausen, GHWRS Reinstetten, GHWRS Schemmerhofen, GHWRS Uttenweiler. Bitte prüft in der ersten Schulwoche, ob ihr eine Schulbefreiung braucht.

Die Schulbefreiung muss individuell geregelt werden. Jeder Teilnehmer, der am Freitag schulfrei will, muss seinen Klassenlehrer darum bitten. 

Ein Vordruck kann im Landratsamt, Offene Jugendarbeit, (07351/52407) oder E-Mail: gertraud.koch@biberach.de angefordert werden. Es wäre gut, wenn einer aus der Gruppe sich der Sache annimmt und die Vordrucke an die einzelnen Teilnehmer weiterverteilt. Der Vordruck für die Schulbefreiung darf nicht blanko „unters Volk“, geworfen werden, denn es soll nicht vorkommen, dass manche die Aktion dazu nutzen, einfach blau zu machen. 

Zuständig für eine eintägige Schulbefreiung ist der Klassenlehrer, nicht die Schulleitung. Der Rektor muss erst entscheiden, wenn es sich um mehr als zwei Tage handelt. Sofern die Befreiung nicht genehmigt wird, könnt ihr gern nochmals mit dem Planungsteam Kontakt aufnehmen. Im schlimmsten Fall müssen die betroffenen Schüler am Freitag morgen die Schulbank drücken. 

1.7. Sonderurlaub

Für die 72 Stunden Aktion im Landkreis Biberach gibt es keinen rechtlichen Anspruch auf Sonderurlaub.

Die Arbeitnehmer können jedoch bei ihrem Arbeitgeber um bezahlten oder unbezahlten Sonderurlaub anfragen, der freiwillig vom Arbeitgeber gewährt wird. Eine Bestätigung für die Teilnahme bei der Aktion wird vom Planungsteam gerne ausgestellt. Bitte Kontakt mit dem LRA, Offene Jugendarbeit (07351/52407) oder E-Mail: gertraud.koch@biberach.de aufnehmen. 

2. Was Ihr im Vorfeld tun solltet! .

2.1. Werbetrommel rühren ...  Kontakte herstellen ... 

Informiert den Gemeinderat, Pfarrer, Postboten, Frisör, ..... kurzum alle und jeden, dass Ihr bei der Aktion mit macht. Sprecht sie an, egal ob sie es hören wollen oder nicht. Schreibt einen Artikel für das Mitteilungsblatt, hängt das 72-Stunden-Plakat in den Schaukasten und gestaltet es noch nach Euren Vorstellungen. Es ist wichtig, dass viele Personen wissen:

Wir sind dabei!

Ihr könnt auf diese Weise schon mal Spenden sammeln, um irgendwelches Material zu kaufen. Vielleicht braucht Ihr ja auch plötzlich einen Transporter für irgendwas oder Ihr müsst 40 cm Stahlbeton bohren und habt nur Zahnbürsten oder Ihr braucht jemanden, der weiß, dass man eine Außenwand besser nicht mit Wasserfarben bemalt oder oder oder ... .

Es kann kein Schaden sein, wenn Ihr Euch für einige Eventualitäten rüstet und Namen zur Hand habt, um dann im Falle eines Falles schnell Rat und Tat organisieren zu können. Wichtig ist, dass alle im Ort wissen, dass ihr bei der Aktion dabei seid. 

Auch solltet ihr herausfinden, wer bei Euch Erste Hilfe leisten kann, vor allem bei kleineren „Unfällen“. Im Notfall findet ruft ihr den Rettungsdienst an, Telefon: 112. 

2.2. Öffentlichkeitsarbeit

2.2.1. Verschiedene Medien einsetzen

Um in der Öffentlichkeit bekannt zu werden und auf Euch und die Aktion aufmerksam zu machen, braucht man Medien. Medien sind immer an Geschichten interessiert, denn es ist ihr Job  Informationen zu verkaufen und zu präsentieren. Es liegt nämlich im Interesse der Medien über Aktionen zu informieren, denn die TeilnehmerInnen bei Aktionen sind auch die LeserInnen der Zeitung. Somit sind Medien auf die Lieferung von Informationen angewiesen. Für jede Nachricht gibt es das passende Medium wie z.B. die Lokalzeitung bzw. das örtliche Mitteilungsblatt für gemeindeinterne Aktionen oder die Regionalzeitung oder der Radiosender für Informationen, die für eine größere Öffentlichkeit interessant sind. 

Denkt daran, es gibt nicht nur das örtliche Mitteilungsblatt, sondern noch viele andere Möglichkeiten dass man von Euch spricht. Z.B.

· Überregionale Zeitungen

· Handzettel (Flyers)

· Autozettel

· Riesenbanner im Ort (Folien, alte Leintücher,....)

· Schaukasten

· Infostand

· Verbandszeitung

· Sandwichleute

· Fähnchen

· homepage www,72-std-aktion.de und evtl. eure eigene Internetseite

· und vieles mehr

Gerne bekommt ihr das Logo von der 72 Stunden Aktion zugemailt. Kontakt: gertraud.koch@biberach.de
Tipp`s zum Artikel schreiben 

Tipp 1: In der Kürze liegt die Würze: 

Lokalredakteure brauchen interessante und mundgerechte Informationen. Die Presse will möglichst kurz informiert werden, keine prosaischen Abhandlungen. 

Frage: Was ist interessant für die Leser/Hörer? Was würde meine Oma gerne aus der Zeitung von unserer Aktion erfahren?

Tipp 2: Überschrift muss Interesse wecken 

und bereits den Kern der Botschaft enthalten

Tipp 3: Erster Absatz teilt das Wichtigste mit. 

Der wesentliche Kern der Meldung, die Hauptbotschaft muss im ersten Absatz, in zwei bis drei Sätzen, mitgeteilt werden. Fünf „W’s“ sind Anhaltspunkte: Wer hat was, wo, wann und wie gesagt oder getan?

1. Was ist geschehen oder geplant?

2. Wer ist der Veranstalter oder die Zielgruppe?

3. Wo ist was geschehen oder findet was statt?

4. Wann ist es geschehen oder findet es statt (Ort und Uhrzeit)

5. Wie geschah es oder welche Details sind wichtig (z.B. der Ablauf)

6. Evtl. noch Warum ist es geschehen oder geplant? Hintergründe der Aussage oder Tat - und welche Quelle? - fragt nach dem Urheber der Aussage.

Tipp 4: Sprache einfach und verständlich. 

Keine Substantivierungsflut (statt „Einigung kann man sich einigen sagen), Fremdwörter vermeiden (zweiseitig statt bilateral), Leerformeln weglassen (in seiner Eigenschaft als Vorsitzender usw.). 

Tipp 5: Möglichst kurze Sätze. 

Vermeidet Verschachtelungen, lieber kurz und knapp.

Tipp 6: Nicht nur Infos, auch Bilder sind wichtig. 

Frage: Wie kann ein Thema lebendig d.h. konsumentenfreundlich aufbereitet werden? Vor allem Fotos ziehen das Auge an.

2.2.2. Persönlicher Kontakt zur Zeitung aufnehmen

Zunächst solltet ihr eine zuständige Person aus eurer Gruppe finden. Wer in der Gruppe schreibt gerne Berichte und nimmt Kontakt zum Herausgeber des Mitteilungsblattes auf oder zu den RedakteurInnen der Lokalzeitung auf? Fragt bereits jetzt bei der Zeitung nach, welcher Reporter für Eure Gemeinde zuständig ist und nehmt Kontakt auf und stellt Euch und die Aktion nochmals vor. Die Chance, dass dann jemand zu Euch kommt und darüber berichtet ist somit viel größer und Ihr habt selbst weniger Aufwand. (Nur keine Hemmung, einmaliger persönlicher Kontakt bewirkt oft Wunder, denn beide Seiten wissen, mit wem sie es zu tun haben, und es ist noch nie eine/r gefressen worden.) Im Gespräch sollte herausgefunden werden, ob die Zeitung ein Interesse an der Berichterstattung hat und wie die Modalitäten sind. (Wer ist Ansprechpartner, wann sollte ein Bericht vorliegen, usw.)

Wichtig ist, dass die Berichte rechtzeitig vor Redaktionsschluss verschickt sind.

2.2.3. Internet-Seite 

www.72-std-aktion.de und Titelseite Landratsamt www.biberach.de
Es wird momentan eifrig daran gearbeitet, eine Internetseite der 72 Std. Aktion zu gestalten. Hier habt Ihr die Möglichkeit Euch mit Bild, Zusammensetzung eurer Gruppe, Wünsche, Erwartungen, ... vorzustellen.

2.2.4. Gruppe vorstellen mit Foto 

Macht bereits jetzt Fotos von Euch, die Ihr für verschiedensten Werbezwecke und auch den Internetauftritt nutzen könnt. Deshalb wäre es geschickt, wenn Ihr irgendwo eine Digitalkamera auftreiben könnt. 

Macht auch Fotos von Eurem Schaffen während der Aktion! Unser rasender Reporter wird Euch auch mit einer Digitalkamera besuchen und die Bilder ins Internet bringen. Die könnt Ihr dann noch während der Aktion im Internet bewundern (naja, Ihr natürlich nicht, Ihr seid ja am Schaffen, aber der Rest der WWWelt). 

2.2.5. Plakate gestalten und aufhängen

In den nächsten Tagen erhaltet Ihr gedruckte Plakate der 72-Stunden Aktion. Im unteren Bereich befindet sich ein leerer Streifen, den Ihr individuell gestalten könnt ( Name eurer Gruppe/Ortschaft, Kontaktpersonen, Telefonnummern, Spendenkonto, ....). Es bleibt auch Euch überlassen, ob Ihr hierfür extra Flyers gestaltet und kopiert, aufklebt oder von Hand was raufschreibt, bemalt, oder ....

Sponsoring

2.2.6. Tipps Sponsoring

· Übers Telefonbuch mögliche Sponsoren aussuchen und persönlich und auch schriftlich Kontakt aufnehmen. Stellt Euch und eure Gruppe kurz vor und informiert über die 72 Std. Aktion. Fragt nach, ob ihr bei Bedarf, d.h. also wenn ihr die Aufgabe kennt, nochmals auf die Firma zukommen dürft und Unterstützung bekommen könnt. 

· Persönliche Kontakte pflegen

· Eigenes Konto für die 72 Stunden Aktion einrichten. Auch wenn ihr selbst keine Spendenbescheinigungen (Siehe Merkblatt Spenden) ausstellen könnt, ist es sinnvoll ein Konto zu haben über das ihr selbst verfügen könnt. Auf dieses Konto kann die Gemeinde dann den Vorschuss überweisen und ihr habt eine Zugangsberechtigung.

Rund um Spendenbescheinigungen

Merkblatt zu Spenden 

Sinn und Zweck der „72 Stunden - Aktion“ ist es, ein soziales Projekt möglichst so umzusetzen, dass es wenig Kosten verursacht. Dies bedeutet, dass Materialien, Handwerkszeug etc. von Firmen und Privat aufgebracht werden müssen. 

Einiges wird im Rahmen von Spenden an die jeweiligen Gruppen zur Verfügung gestellt werden. Hier taucht die Frage nach einer Zuwendungsbestätigung (Spendenquittung) auf. 

Nach Rücksprache mit dem Finanzamt Riedlingen und Biberach haben wir folgende Infos für Euch zusammengestellt. 

Grundsätzliches 

Nicht mit Spendenquittungen „locken“ die SpenderInnen sollten die Spenden nach Möglichkeit freiwillig zur Verfügung stellen. Wird eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt, übernimmt „Vater Staat“ 30 bis 50 % der Summe. 
Unterscheiden zwischen unbedingt benötigten Spenden und gegebenenfalls verzichtbaren Spenden. Spendenbetrag und Verwaltungsaufwand für das Ausstellen einer Spendenquittung müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen. Zum Beispiel: Ein Bäckermeister möchte einer Gruppe 50 Brötchen nur gegen eine Spendenquittung zur Verfügung stellen. Auf eine solche Spende sollte - auf Grund des erhöhten Verwaltungsaufwandes sowohl für Spender als auch für den Empfänger verzichtet werden. Stellt hingegen eine Firma Baumaterial höheren Wertes zur Verfügung, kann natürlich eine Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden. 

Zuwendungsbestätigungen können nur von 

· Einrichtungen ausgestellt werden, die beim Finanzamt gemeinnützig anerkannt sind und vom Finanzamt mit dem Freistellungsbescheid ermächtigt wurden (dies ist wahrscheinlich bei ganz wenigen der Fall). Die Gelder müssen dann satzungsgemäß verwendet werden.

· oder von Körperschaften des öffentlichen Rechts (sprich Kirchengemeinden und Gemeinden) 

Die Gruppen der 72 Stunden - Aktion können somit i.d.R. Zuwendungsbestätigungen von der Gemeindeverwaltung oder der Kirchengemeinde bekommen, dies hängt davon ab zu wem ihr am meisten Kontakt oder Nähe habt. Bitte nehmt auf jeden Fall vorher Kontakt auf und klärt dies ab. 

Im folgenden sprechen wir nur noch von der Gemeinde. Hierbei ist jedoch die Kirchengemeinde, die kommunale Gemeinde. Je nachdem, mit wem ihr Absprachen getroffen habt, müsst ihr die Belege dem Rathaus oder dem Pfarramt vorbeibringen. Die meisten Gruppen können selbst keine Spendenbescheinigung ausstellen, da sie beim Finanzamt nicht gemeinnützig anerkannt sind.

Wenn eine Zuwendungsbestätigung/Spendenbestätigung ausgestellt werden soll, ist zu unterscheiden zwischen Geldspenden und Sachspenden. 

Eine Geldspende kann in bar oder per Überweisung erfolgen. Wird von einer Firma eine Rechnung ausgestellt und auf die Bezahlung dann verzichtet, liegt ebenfalls eine Geldspende vor. Unter einer Sachspende versteht man die Schenkung eines Gegenstandes, wenn keine Rechnung ausgestellt wird. 

1.Geldspenden: 

Überweisungen müssen auf ein Konto der Gemeindeverwaltung oder der Kirchengemeinde oder auf ein Konto eines beim Finanzamt anerkannten Trägers erfolgen (niemals auf ein privates Konto).Somit ist der beste Weg:
· Absprachen mit der Gemeinde treffen und ein Spendenkonto, bzw. eine Buchungsstelle bei der Gemeindeverwaltung einrichten lassen (d.h. dieses Konto wird für die Spendensuche angegeben)

· die Gemeinde leitet die eingegangenen Spendengelder der Jugendgruppe als Vorschuss weiter, so dass diese während der Aktion freie Verfügung über die Gelder haben. Hierfür ist die Einrichtung eines Sonderkontos sinnvoll.

· Die Jugendlichen führen Buch über die Ausgaben

· Die Gemeinde stellt nach der Aktion Spendenbescheinigungen aus 

Problem:

Unser Tipp kommt ein bisschen spät und ihr habt bereits ein eigenes Spendenkonto eingerichtet und den Sponsoren bekanntgegeben. Sofern ihr beim Finanzamt nicht gemeinnützig anerkannt seid, auf jeden Fall auch Kontakt mit der Gemeinde aufnehmen und nachfragen, wie es am besten geregelt werden kann.

Bei Barspenden ist es selbstverständlich, dass die SpenderIn eine Quittung von Euch erhält. Die Gemeindeverwaltung muss eine Durchschrift der Quittung oder zumindest eine Einzelaufstellung über die Barspenden erhalten. 

Wichtig: 

Bei einer Prüfung des Finanzamtes muss die Verwendung des Geldes für den beabsichtigten Zweck nachgewiesen werden können. Deshalb sind die Rechnungen und Belege für die Ausgaben zu sammeln und der Gemeinde zu übergeben. 

2. Sachspenden: 

Die Abwicklung von Sachspenden ist etwas komplizierter, da der Wert des Gegenstandes ermittelt und nachgewiesen werden muss. Dazu ist vom Spender die Sachzuwendung genau zu bezeichnen und Alter, Zustand, Kaufpreis usw. sind festzuhalten. Ferner muss der Spender erklären:

die Sachzuwendung kommt aus dem Betriebsvermögen und ist mit dem Entnahmewert (ggfs. mit dem niedrigen gemeinen Wert) bewertet, oder 

die Sachzuwendung stammt aus dem Privatvermögen.

Geeignete Unterlagen, die der Wertermittlung gedient haben, z.B. Rechnung, Gutachten sind anzufordern. Es dürfen keine überhöhten Werte bestätigt werden. Die Unterlagen sind den Gemeinden zur Ausstellung einer Zuwendungsbestätigung zu übergeben.

Wegen des umständlichen Verfahrens empfehlen wir folgendes Vorgehen bei Sachspenden: 

Am einfachsten ist das Ausstellen einer Zuwendungsbestätigung für Sachspenden auf Grund einer Rechnung, d.h. der Wert des Gegenstandes wird von der spendenden Firma Eurer Gemeinde in Rechnung gestellt. Aus der Rechnung muss Eure Gruppe und vor allem Eure Gemeinde ersichtlich sein. Außerdem muss auf der Rechnung darauf hingewiesen werden, dass auf die Bezahlung verzichtet wird. Somit müsst Ihr die Rechnung nicht bezahlen. Wenn die Rechnung an das Rathaus weitergegeben wird, kann dieser über den angegebenen Betrag eine Zuwendungsbestätigung ausstellen. Es handelt sich dann um eine Geldspende. 

Hier noch ein paar konkrete Beispiele: 

Wir haben in den Beispielen immer von der Gemeinde/Rathaus geredet, stellvertretend für die Organisation mit der ihr die Absprachen gemacht habt und die die Spendenbescheinigung ausstellt. (Kirchengemeinde, Gemeinde oder beim Finanzamt anerkannte gemeinnützige Einrichtung)

Ein Baumarkt möchte Euch gegen eine Zuwendungsbescheinigung Baumaterialien zur Verfügung stellen. 

Nun bittet Ihr den Marktleiter die Baumaterialien Eurer Gemeinde in Rechnung zu stellen und diese Rechnung mit dem Zusatz zu versehen, dass auf die Bezahlung des Rechnungsbetrages verzichtet wird. 

Ihr erhaltet nun die Baumaterialien ohne dafür etwas zu bezahlen. Die Rechnung gebt Ihr an Euer Rathaus weiter und bittet Ihn, dem Baumarkt eine Zuwendungsbestätigung über den Betrag der Rechnung zukommen zu lassen. 

Ihr kauft bei einem Baumarkt Materialien im Wert von 200 €. Der Baumarkt möchte euch die Hälfte der Rechnung spenden und dafür eine Zuwendungsbestätigung. 

Ihr bittet den Marktleiter Eurer Gemeinde eine Rechnung über 200€ auszustellen auf der vermerkt ist, dass auf die Bezahlung von 100 € verzichtet wird. 

Diese Rechnung gebt Ihr an Eurer Rathaus weiter und bittet darum, dem Baumarkt eine Zuwendungsbestätigung über 100 € zukommen zu lassen. 

Ein Bauunternehmer stellt Euch eine Betonmischmaschine und einen Mitarbeiter zur Verfügung. 

Ihr bittet den Bauunternehmer Euch die Miete der Betonmischmaschine und die Kosten für den Mitarbeiter in Rechnung zu stellen. Diese Rechnung muss für Eure Gemeinde ausgestellt sein und muss den Zusatz enthalten, dass auf eine Bezahlung der Rechnung verzichtet wird. 

Diese Rechnung gebt Ihr an Eurer Rathaus weiter und bittet ihn, dem Bauunternehmer eine Zuwendungsbescheinigung zukommen zu lassen. 

Wichtig: Bei der leihweise Überlassung von Gegenständen oder für eine Arbeitsleistung durch den Firmeninhaber oder seine Mitarbeiter darf ohne Rechnung keine Zuwendungsbestätigung ausgestellt werden. 

Eine Frau aus Eurer Gemeinde ist so begeistert von Eurem Engagement, dass sie Euch 100 € für die Verwirklichung Eures Projektes spenden will und dafür eine Zuwendungsbescheinigung verlangt. 

Ihr gebt der Frau ein Konto (Konto der Gemeinde oder nach Absprache mit Rathaus auch Gruppenkonto) an, auf das sie das Geld überweisen kann. Wichtig ist, dass ihr die Adresse der Spenderin aufnehmt. Sofern ihr ein eigenes Konto habt, gebt ihr die Adresse der Spenderin und eine Kopie Eures Kontoauszuges auf dem die Spende erscheint, an Euer Rathaus weiter und bittet darum der Spenderin eine Zuwendungsbestätigung über 100 € zukommen zu lassen. 

Für die Ausgaben, die von der Gruppe mit Geldspenden bezahlt werden, müssen die Rechnungen und Belege aufbewahrt und dem Rathaus übergeben werden. 

3. Was Ihr nach der Aktion tun müsst!

Zuerst ausschlafen und den Erfolg genießen und feiern und einiges mehr, 

... aber auch: einen Bericht über Euch und Eure Erlebnisse während der Aktion schreiben. Wir planen, jedes Projekt und jede Gruppe auf zwei DIN A5-Seiten vorzustellen mit Text und Fotos. Diese zwei Seiten werden von Euch gestaltet! Heraus kommen soll ein Heft rund um die 72-Stunden-Aktion im Landkreis Biberach. Jeder Teilnehmer bekommt kostenlos ein Heft als Erinnerungsstück, aber nur, wenn Euer Bericht kommt und wenn er bald kommt!!! Bitte legt schon vorher fest, wer den Bericht schreiben wird. Am besten schreibt Ihr ihn auch schon während der Aktion. Was man hinter sich hat, hat man nicht mehr vor sich. Bitte beachtet diesen Punkt besonders und leitet den Bericht bis spätestens 14. Oktober 2002 an das Planungsteam per E-Mail: gertraud.koch@biberach.de weiter. Es ist ätzend, hinter fehlenden Artikeln herzurennen.

Was das Planungsteam macht!

3.1. Kontakt zum Radio 7

Radio 7 wird während der 72 Stunden von unserer Aktion berichten. Nähere Absprachen werden noch mit dem Radiosender vereinbart. Auf jeden Fall werden über den Tag verteilt mehrere Spots und Informationen gesendet.

3.2. Helpline

Damit wir immer auf dem laufenden sind, was von Euch gerade benötigt wird gibt es eine „Helpline“ : Wenn Ihr irgend etwas braucht und es nicht selbst auftreiben könnt, einen Schaufelradbagger oder 10 Kilo Schokolade für die Nerven, könnt Ihr dort anrufen. Wir werden dann über Radio 7 euren Hilferuf weiterleiten und es dauert sicher nicht lange, bis Euer Handy klingelt und ein rettender Engel am Apparat ist. Die Telefonnummer der Helpline wird Euch noch bekannt gegeben.

3.3. Ansprechpartner für alle Fragen usw. 

Natürlich fahren auch wir während der Aktion nicht in Urlaub. Wir werden immer wieder bei den einzelnen Gruppen vorbeikommen und uns eure Sorgen und Nöte anhören und dann versuchen zu helfen. Da wir nicht immer überall sein können, gibt es während der Zeit ein Aktionsbüro, in dem immer jemand erreichbar ist. 

Das Aktionsbüro kann auch als Tauschbörse fungieren. Vielleicht habt Ihr von einem freundlichen Baumarkt drei LKW-Ladungen Holz geschenkt bekommen, braucht aber nur zwei Streichhölzer. Dann sagt uns Bescheid, vielleicht können wir das Material weiter leiten.

3.4. Infos zu Versicherungsfragen 

Unfallversicherung

Die 72 Stunden Aktion wird vom Landkreis Biberach organisiert. Die TeilnehmerInnen sind über die gesetzliche Unfallversicherung bei der WGUV versichert. 

Haftpflichtversicherung

Der Landkreis hat für die 72 Stunden Aktion im Landkreis Biberach bei der WGV eine Veranstalterhaftpflichtversicherung abgeschlossen. Somit ist die gesetzliche Haftpflicht der teilnehmenden Personen aus ihrer Tätigkeit anläßlich der 72 Stunden Aktion versichert. 

Die Versicherung tritt auch bei Schäden an privaten Gegenstände, Werkzeugen, Materialien und Maschinen ein, die von Teilnehmer/innen für die Aktion zur Verfügung gestellt werden. 

Wir gehen davon aus, dass die von TeilnehmerInnen bzw. Verantwortlichen für die 72-Stunden-Aktion privat zur Verfügung gestellten Gegenstände, Werkzeuge etc. pfleglich behandelt, um Schäden möglichst zu vermeiden. Sollten Schäden entstehen, bitte melden.

Schäden an privaten Gegenständen, Werkzeugen, Materialien und Maschinen, die von den TeilnehmerInnen zur Verfügung gestellt und von den EigentümerInnen selbst genutzt werden sind nicht mitversichert, da es sich hier nicht um einen Drittschaden, sondern einen im Rahmen der Haftpflichtversicherung nicht versicherten Eigenschaden handelt. 

Wenn Werkzeuge, Maschinen etc. bei einem gewerblichen Vermieter (Baumarkt etc.) ausgeliehen werden, ist die ausleihende Projektgruppe voll schadensersatzpflichtig, die Veranstalterhaftpflichtversicherung tritt hierfür nicht ein. Eventuell kann aber mit dem Leihvertrag eine Schadensversicherung abgeschlossen werden. Auf jeden Fall wird der Vermieter eine Kaution für die Ausleihe erheben, die nur zurückerstattet wird, wenn die geliehenen Gegenstände in einwandfreiem Zustand zurückgegeben werden. Schäden die bei normalem Gebrauch entstehen, sind nicht versichert. 

Fahrzeug-Versicherung 

Private PKW, die im Aktionszeitraum zum Einsatz kommen, sind bei Schäden im Rahmen der Kfz-Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs versichert. Klar ist, dass ein Fahrzeug nur mit Einverständnis des Fahrzeughalters verwendet werden kann. Falls ein Dritter geschädigt oder verletzt wird, tritt die KfZ-Haftpflichtversicherung in Kraft. Sollten Einschränkungen (z.B. Einzelfahrer, Ehepartner ) im Versicherungsvertrag gemacht sein, so zahlt die Haftpflicht auch, kann aber gegebenenfalls Regreß nehmen.

Die Schäden am eigenen Fahrzeug sind nur durch die jeweilige Vollkaskovesicherung des Fahrzeugs abgesichert. Es kann kurzfristig eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen werden, aber nur bei der Versicherung bei der bereits die KFZ-Haftpflichtversicherung besteht.  Bitte prüft, ob für die eingesetzten Fahrzeuge eine Teil- oder Vollkaskoversicherung besteht.  

Neben den privaten PKW sind auch Traktoren und LKW`S , die für eine Projektaufgabe zum Einsatz kommen, über die jeweilige KFZ Versicherung versichert. Anhänger sind über das ziehende Fahrzeug versichert, solange sie mit dem Fahrzeug verbunden sind. 

Sonderfahrzeuge/selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Bagger, Raupen, Gabelstapler bis 6 km/h etc. sind in der Betriebshaftpflicht des besitzenden Unternehmers/Landwirts versichert.  Wenn ein solches Fahrzeug für eine Projektaufgabe zum Einsatz kommt, muss die Versicherung des (Sonder-)Fahrzeughalters greifen! Bitte denkt daran, dass zur Führung eines Sonderfahrzeugs immer ein spezieller Führerschein notwendig ist. Falls ein Unternehmer ein solches Fahrzeug zur Verfügung stellt, braucht Ihr unbedingt auch eine(n) FahrzeugführerIn mit entsprechendem Führerschein. 

Unfall- bzw. Schadensmeldung

Unfälle bzw. Schäden sind während der Aktionstage direkt an das Planungsteam zu melden. Die eingehenden Meldungen werden dort so bearbeitet, dass eine korrekte und schnellstmögliche Abwicklung des Schadensfalls gewährleistet ist. 

3.5. Reporter

Unser rasender Reporter wird die Gruppen reihum abklappern, und Fotos schießen und sich über Fortschritte und Schwierigkeiten informieren. Da der Reporter bei 19 Ortschaften einiges zu tun hat, bitten wir Euch, auch selbst Bilder zu machen.

3.6. T-Shirt 

Es gibt T-Shirts zur 72-Stunden Aktion. Jeder der auf der Teilnehmerliste steht und sich somit bereits jetzt bereit erklärt hat bei der Aktion zu helfen bekommt von uns ein kostenloses T-Shirt.

3.7. Abschlussfest

Erfolge müssen gefeiert werden. Deshalb wird noch ein Abschlussfest veranstaltet. Es gibt Essen und Getränke, eine Präsentation aller Projekte und Musik. Und es ist ja auch nicht uninteressant vom Schicksal der anderen Aktionsgruppen zu hören um dann befriedigt fest stellen zu können, dass Eure Gruppe und Euer Projekt doch das beste war. Hierfür bitten wir Euch dann Euer Projekt vorzustellen, ob als Collage, Bilderband, Kurzfilm, ..., wie das bleibt Euch überlassen.

Termin und Ort wird noch bekannt gegeben. So, nun hoffen wir, dass Ihr bis hierher gelesen habt. Es sind doch bereits im Vorfeld einige Dinge zu erledigen, aber wir sind sicher, es lohnt sich. 

Falls es Fragen oder Unklarheiten gibt, könnt Ihr jederzeit bei eurem Ansprechpartner aus dem Planungsteam oder bei Traude Koch im Landratsamt anrufen (07351/ 52407) oder mailen gertraud.koch@biberach.de. 
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